
Maschinenschadenversicherung	
Was ist im Schadensfall zu beachten?

 Bei einer Routinekontrolle wurde am 
Antriebsstrang einer Windenergieanlage 
ein Getriebe schaden diagnostiziert. Die 
Anlage musste stillgelegt werden. Auf den 
Betreiber kommen Kosten von insgesamt 
120.000 Euro zu. 

Die Anlage ist gegen Maschinenscha-
den und Betriebsunterbrechung versichert. 
Bei der Schadensuntersuchung wird ein 
Lagerschaden auf Grund eines Werk-
stofffehlers am Außenring (Schlacken-
einschluss) festgestellt. Ob und welche 
Kosten dem Versicherungsnehmer ersetzt 
werden, ist im Wesentlichen in den Versi-
cherungsbedingungen sowie im individu-
ellen Versicherungsvertrag geregelt.

Was ist im Schadensfall zu beachten, 
was ist eigentlich die Maschinenversiche-
rung, und was sind deren Bedingungen?

Historie
Die Entwicklung der Maschinenversiche-
rung ist eng verbunden mit der fortschrei-
tenden Industrialisierung im 19. Jahrhun-
dert. Mit der verstärkten Verbreitung der 
Dampf maschine traten Mitte des 19. Jahr-
hunderts immer häufiger Explosionen von 
Dampfkesseln auf. Eine Dampfkesselex-
plosion 1845 in einer Baumwollfabrik in 
Bolton (England) gab den äußeren Anstoß 
zur Einführung der ersten Maschinenver-
sicherung.

Abb. 1 (li.): Außenring
Zylinderrollenlager,
betriebsbedingte Abnutzung 
oder Werkstofffehler? Die 
Antwort gibt Abbildung 2.

Abb. 2: Die Werkstoffun-
tersuchung ergab einen 
zeilenförmigen Einschluss 
(Werkstofffehler) als Ursache 
für den Lagerschaden. 

Der Revisionsdienst wurde bereits 1854 
von Ingenieuren der Manchester Steam 
User‘s gegründet, die eine regelmäßige 
Überprüfung an Dampfmaschinen vor-
nahmen. Die erste deutsche Maschinenver-
sicherung wurde bei der Münchner Rück-
versicherung von Fritz Bohler entwick elt 
und erstmals 1899 abgeschlossen.

Wesen der Versicherung
Mit einer Maschienenschadenversiche-
rung sind Maschinen, maschinelle Einrich-
tungen und sonstige technische Anlagen 
versicherbar. Maschinen sind technische 
Geräte, die durch Freisetzung der in 
einem Energieträger gebundenen Kraft 
nutzbare Arbeit leisten (Arbeitsmaschine) 
oder eine Energieform in eine andere um-
wandeln (Kraftmaschine).

Nach der Generalklausel leistet der 
Versicherer Entschädigung für unvorher-
gesehen eintretende Schäden an versi-
cherten Sachen. Unvorhergesehen sind 
Schäden, die der Versicherungsnehmer 
oder seine Repräsentanten weder recht-
zeitig vorhergesehen haben, noch mit 
dem für den Betrieb erforderlichen Fach-
wissen hätten vorhersehen können, wo-
bei nur grobe Fahrlässigkeit schadet. Bei 
der Art des Schadens handelt es sich um 
einen Sachschaden. Der Schaden ist de-
finiert zwischen dem wirklichen Vermö-

gensstand infolge des Versicherungsfalls 
und dem hypothetischen Vermögens-
stand ohne den Versicherungsfall.

Ersatzpflicht 
Die Ersatzpflicht der Maschinenversiche-
rung greift bei folgenden Ereignissen:
l Bedienungsfehlern, Ungeschicklichkeit, 

Fahrlässigkeit oder Böswilligkeit,
l Konstruktions-, Material- oder Ausfüh-

rungsfehlern,
l Wassermangel in Dampferzeugern,
l Versagen von Mess-, Regel- oder Sicher-

heitseinrichtungen,
l Zerreißen infolge Fliehkraft,
l Überdruck oder Unterdruck,
l Kurzschluss, Überstrom, Überspannung,
l Sturm, Frost oder Eisgang.

Keine Ersatzpflicht besteht bei be-
triebsbedingter, normaler oder vorzeitiger 
Abnutzung. Diese Ausschlüsse gelten je-
doch nicht für benachbarte Maschinen-
teile, die infolge eines solchen Schadens 
beschädigt werden und nicht auch ihrer-
seits bereits erneuerungsdürftig waren. 
Hier spricht man von so genannten Fol-
geschäden.

ABM 91 und ABMG 92
Hierbei handelt es sich um allgemeine 
Maschinen-Versicherungsbedingungen, 
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die den Versicherungsverträgen zu Grun-
de liegen. Die ersten allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen wurden 1903 ent-
wickelt und von der Stuttgarter Mit- und 
Rückversicherungs-AG am 11. September 
1903 für das Reichsgebiet genehmigt. In 
diesen Bedingungen ist alles Grundsätz-
liche geregelt. Sie entsprechen sozusagen 
den aus anderen Bereichen bekannten All-
gemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 

Betriebsunterbrechung
Wird die technische Einsatzmöglichkeit ei-
ner im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Sache (Maschine, maschinelle Einrichtung, 
sonstige technische Anlage) infolge eines 
eingetretenen Sachschadens unterbrochen 
oder beeinträchtig, so ersetzt der Versiche-
rer unter bestimmten Voraussetzungen den 
dadurch entstehenden Unterbrechungs-
schaden. Bei dieser Art des Schadens han-
delt es sich um einen Vermögensschaden. 
Die Ersatzpflicht ergibt sich aus den glei-
chen Kriterien wie bei der Maschinenver-
sicherung. Daher sollte auch bei Sachschä-
den, die innerhalb der Gewährleistung vom 

Abb. 3: Zahnbruch

Abb. 4: Die Werk-
stoffuntersuchung 
ergab einen Spalt 
(Schmiedefalte) im 
Werkstoffinneren.

Hersteller übernommen werden, aber mit 
einer erheblichen Betriebsunterbrechung 
einhergehen, durch den Versicherungsneh-
mer festgestellt werden, ob es sich hier um 
einen ersatzpflichtigen Schaden im Sinne 
der Maschinenversicherung handelt.

Sachverständigenverfahren
Das Sachverständigenverfahren wird als 
außergerichtliches Verfahren verwendet, 
wenn in einem Schadensfall unterschied-
liche Auffassungen bezüglich der Scha-
denshöhe bestehen. Es kann auch auf die 
tatsächlichen Voraussetzungen des Ent-
schädigungsanspruches sowie die Höhe 
der Entschädigung ausgedehnt werden. 

Nachweis der Ersatzpflicht 
Der Nachweis, ob ein ersatzpflichtiger 
Schaden im Sinne der Maschinenversiche-
rung vorliegt, obliegt nach den einschlä-
gigen Bestimmungen des Versicherungs-
gesetzes (VVG) dem Versicherungsnehmer. 
Ohne diesen Nachweis kann unter Um-
ständen die Ersatzpflicht ausgeschlossen 

sein. Daher ist es empfehlenswert, scha-
densrelevante Teile bis zur endgültigen 
Schadensabrechnung aufzubewahren. Der 
Entschädigungsumfang richtet sich nach 
den Kosten, die zur Wiederherstellung des 
früheren betriebsfertigen Zustandes not-
wendig sind, vor allem
l Kosten für Ersatzteile und Reparatur-

stoffe,
l  Lohnkosten,
l  De- und Remontagekosten,
l  Transportkosten,
l  Kosten für eine Ersatzmaschine.
 
Wiederherstellkosten sind nicht:
l  Kosten einer Überholung oder sonstiger 

Maßnahmen, die auch unabhängig von 
dem Versicherungsfall notwendig gewe-
sen wären,

l  Mehrkosten durch Änderungen oder 
Verbesserungen, die über die Wieder-
herstellung hinausgehen.

Bei einem Totalschaden ist für die Entschä-
digung die Höhe des Zeitwertes abzüglich 
des Wertes der Reste maßgeblich. In der 
Praxis gibt es auch Maschinenschäden, 
die durch betriebsbedingte Abnutzung 
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ausgelöst wurden und dabei weitere benachbarte Bauteile in 
Mitleidenschaft gezogen haben. In diesen Fällen zählt zu den 
ersatzpflichtigen Wiederherstellkosten nur der Austausch der 
Teile, die durch Folgeschäden unbrauchbar geworden sind, je-
doch nicht die Kosten für den Austausch der Teile auf Grund ih-
rer betriebsbedingten Abnutzung. Sofern in solchen Fällen auch 
noch eine Betriebsunterbrechungsversicherung besteht, kann 
diese nur für den Zeitraum beansprucht werden, der zusätzlich 
erforderlich war, um die Folgeschäden zu beseitigen.

Fälligkeit 
Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der 
Höhe nach festgestellt, so hat die Entschädigung binnen zwei 
Wochen zu erfolgen. Jedoch kann einen Monat nach Anzeige 
des Schadens als Abschlagszahlung der Beitrag beansprucht 
werden, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

Revisionsklauseln
Eine Revision ist die regelmäßige Überprüfung der versicherten 
Sache zum frühzeitigen Erkennen möglicher Schäden und zur 
Überprüfung des Sicherheitszustandes. In der Maschinenversi-
cherung ist es üblich, bestimmte Risiken nur mit Vereinbarung 
einer Revisionsklausel zu versichern. Diese Klauseln verpflich-
ten den Versicherungsnehmer im Interesse der Schadensverhü-
tung zur Durchführung von regelmäßigen Revisionen.

Zusammenfassung
Die Maschinenversicherung wie auch die Betriebsunterbre-
chungsversicherung sind nur dann zum Ersatz verpflichtet, 
wenn der Schaden für den Versicherungsnehmer unvorherseh-
bar eintritt und auf bestimmte Umstände oder Ereignisse und 
nicht auf betriebsbedingte Abnutzung zurückzuführen ist. Fol-
geschäden sind jedoch ersatzpflichtig. Der Nachweis einer mög-
lichen Ersatzpflicht ist vom Versicherungsnehmer zu erbringen. 
Daher sollten schadensrelevante Teile bis zur endgültigen Scha-
densabrechnung aufbewahrt werden, denn ohne Teile lässt sich 
die mögliche Ersatzpflicht so gut wie nicht nachweisen. Hier gilt 
dann wie in vielen anderen Fällen auch der Rechtsgrundsatz 

„in dubio pro reo“ (im Zweifel für den Angeklagten). Schließ-
lich sollte der Versicherungsnehmer seine vertraglich eingegan-
genen Obliegenheiten sorgfältig beachten und danach handeln. 
Bei Bedarf sollte er sich rechtzeitig externe Beratung und Un-
terstützung dazuholen. Die Schadenursache lässt sich nämlich 
bei entsprechender Erfahrung und bei Bedarf mit ergänzenden 
Untersuchungen meist eindeutig feststellen.  
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